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Zitat von EffiBriest

Hm. Aber eingeschränkter Zugang ist doch ein Zugang, also ich verstehe es so, dass
man das Kind doch bringen kann/muss, weil man arbeiten muss?

Ich hab mich damit nie beschäftigt, weil es für uns nicht wichtig ist, aber es interessiert
mich jetzt einfach mal.

Kinderkrankengeld kann auch beantragt werden, wenn das Kind eine Einrichtung auf
Empfehlung von behördlicher Seite nicht besucht.

Ich finde das eindeutig und exakt geregelt. Da muss du auf keine Urteile oder so schauen. Die
aktuelle Lage ist, dass der Familienminister darum bittet, Kinder möglichst zuhause zu
betreuen.

Wenn du Kinder hast, machs doch ganz einfach: Beantrage einen Kindkrank-Tag mit Bezug auf
die o.g. Begründung und lass dir das genehmigen.
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